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1. Was ist versichert? 
1. Die Würzburger Versicherungs-AG leistet Entschädi-

gung bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseun-
ternehmen oder einem anderen vom Versicherten 
nachweislich vertraglich geschuldeten Rücktrittskos-
ten; 

2. Die Würzburger Versicherungs-AG ist im Umfang von 
Nr. 1 leistungspflichtig, wenn infolge eines der nach-
stehend genannten wichtigen Gründe entweder die 
Reiseunfähigkeit des Versicherten nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt 
der Reise nicht zugemutet werden kann: 
a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere 

Erkrankung des Versicherten, seines Ehegatten, 
seiner Eltern, seiner Kinder, Geschwister, Groß-
eltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkin-
dern oder, wenn die Reise für 2 Personen ge-
meinsam gebucht wurde, der zweiten Person, 
vorausgesetzt, daß diese gleichfalls versichert 
ist; 

b) unerwartete Impfunverträglichkeit des Versicher-
ten oder, im Falle gemeinsamer Reise, seines 
Ehegatten, seiner Kinder oder Geschwister des 
Versicherten oder der Eltern eines minderjähri-
gen Versicherten, sofern der Angehörige eben-
falls versichert ist; 

c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im 
Falle gemeinsamer Reise, der versicherten E-
hegattin oder der versicherten Mutter eines 
minderjährigen Versicherten; 

d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, 
im Falle gemeinsamer Reise, eines der in Ziffer 
2 b) genannten versicherten Angehörigen des 
Versicherten infolge von Feuer, Elementarer-
eignis oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, 
sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirt-
schaftlichen Lage und dem Vermögen des Ge-
schädigten erheblich oder sofern zu Schaden-
feststellung seine Anwesenheit notwendig ist. 

 
2. Was gilt bei Abbruch der Reise? 
Die Würzburger Versicherungs-AG leistet, wenn die versi-
cherte Reise aus den unter Ziff. 1 „Was ist versichert?“ 
genannten Gründen nicht planmäßig beendet werden 
kann, bis maximal zur vereinbarten Versicherungssumme, 
bei Abbruch der Reise, für die nachweislich entstandenen 
zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch unmittel-
bar verursachten sonstigen Mehrkosten der versicherten 
Personen, vorausgesetzt, dass An- und Abreise in dem 
versicherten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im 
Falle nachträglicher Rückkehr. Bei Erstattung dieser 
Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des Transportmit-

tels, der Unterkunft und Verpflegung auf die bei der Reise 
gebuchten Qualität abgestellt. Wenn abweichend von der 
gebuchten Reise die Rückreise mit einem Flugzeug erfor-
derlich wird, werden die Kosten für einen Sitzplatz in der 
einfachsten Flugklasse ersetzt. Nicht gedeckt sind Heil-
kosten, Kosten für die Begleitpersonen, sowie Kosten für 
die Überführung einer verstorbenen versicherten Person. 
Die Würzburger Versicherungs-AG leistet ferner bei Ab-
bruch der Reise für zusätzliche Aufwendungen der versi-
cherten Person für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch 
genommene Leistungen, sofern diese innerhalb der ver-
einbarten Versicherungssumme berücksichtigt sind. 
 
3. Wann und für wen besteht kein Versiche-

rungsschutz?  
1. Die Würzburger Versicherungs-AG haftet nicht für die 

Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähn-
licher Ereignisse und solche, die sich unabhängig 
vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung 
von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhanden-
sein von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser 
Gefahren ergeben, politische Gewalthandlungen, 
Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen und Kern-
energie. 

2. Die Würzburger Versicherungs-AG ist von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn für Sie/den Versi-
cherten der Versicherungsfall bei Abschluss der Ver-
sicherung voraussehbar war oder Sie/der Versicherte 
ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 

3. Vollendet eine versicherte Person das 70.Lebensjahr, 
so endet der Versicherungsvertrag für diese Person 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres. 

 
4. Was ist bei der Ermittlung der Versiche-

rungssumme zu berücksichtigen? Welche 
Selbstbeteiligung gilt als vereinbart? 

1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausge-
schriebenen Reisepreis (Versicherungswert) ent-
sprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistun-
gen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, 
wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme be-
rücksichtigt wurden. Die Würzburger Versicherungs-
AG haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme ab-
züglich Selbstbehalt;  

2. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte 
einen Selbstbehalt von EURO 25,- je versicherte 
Person. 

3. Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausge-
löst, so trägt der Versicherte von dem erstattungsfä-
higen Schaden 20 % selbst, mindestens EURO 25,- 
je versicherte Person. 
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5. Was muss bei der Prämienzahlung berück-

sichtigt werden? 
1. Die Einmalprämie ist zuzüglich der Versicherungs-

steuer im Voraus zu entrichten. 
2. Die Einmalprämie wird spätestens fällig, wenn Ihnen 

der Versicherungsschein zugeht. 
3. Ist die Einmalprämie zur Zeit des Eintritts des Versi-

cherungsfalles noch nicht gezahlt, so ist die Würz-
burger Versicherungs-AG von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

 
6. Was ist bei Eintritt des Versicherungsfalles 

zu beachten (Obliegenheiten)? 
1. Sie/der Versicherte sind verpflichtet: 

a) der Würzburger Versicherungs-AG den Eintritt 
des Versicherungsfalles unverzüglich mitzutei-
len und gleichzeitig die Reise bei der Bu-
chungsstelle zu stornieren und die Stornokosten 
möglichst niedrig zu halten; 

b) der Würzburger Versicherungs-AG jede ge-
wünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen 
und ihr alle erforderlichen Beweismittel zur Ver-
fügung zu stellen, insbesondere ärztliche Attes-
te über Krankheiten, Unfälle, Impfunverträglich-
keit bzw. Schwangerschaft im Sinne von Ziff. 1 
Nr. 2 unter Beifügung der Buchungsunterlagen 
einzureichen; 

c) auf Verlangen der Würzburger Versicherungs-
AG die Ärzte von der Schweigepflicht in Bezug 
auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit 
diesem Verlangen rechtswirksam nachgekom-
men werden kann. 

2. Verletzen Sie oder ein Versicherter eine der vorste-
henden Obliegenheiten, so ist die Würzburger Versi-
cherungs-AG von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung bleibt die Würzburger Versiche-
rungs-AG insoweit verpflichtet, als die Verletzung 
weder Einfluss auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch auf die Feststellung oder den Um-
fang der der Würzburger Versicherungs-AG oblie-
genden Leistung gehabt hat. 

 
7. Wann muss die Entschädigung gezahlt 

werden?  
Die Entschädigung wird zwei Wochen nach ihrer endgülti-
gen Feststellung durch die Würzburger Versicherungs-AG 
gezahlt, jedoch kann einen Monat nach Anzeige des 
Versicherungsfalls als Abschlagszahlung der Betrag 
beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange 
die Beendigung der Erhebungen infolge eines Verschul-
dens Ihrerseits gehindert ist. 
 
8. Welche Verjährungs- und Klagefristen gel-

ten?  
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-

jähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Jahres, in dem die Versiche-
rungsleistung fällig wird. Ist der Anspruch von Ihnen 
bei der Würzburger Versicherungs-AG angemeldet 
worden, bleibt der Zeitraum zwischen der Anmeldung 
und dem Zugang der schriftlichen Entscheidung der 
Würzburger Versicherungs-AG bei der Fristberech-
nung unberücksichtigt. 

2. Die Würzburger Versicherungs-AG ist von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf 
die Versicherungsleistung nicht innerhalb von sechs 
Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist 
beginnt erst, nachdem die Würzburger Versiche-
rungs-AG Ihnen gegenüber den erhobenen Anspruch 

unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbunde-
nen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat. 

 
9. Welche Vorschriften finden auf den Versi-

cherungsvertrag Anwendung? 
1. Auf den Versicherungsvertrag findet deutsches 

Recht, insbesondere das Versicherungsvertragsge-
setz ergänzend zu den vertraglichen Vereinbarungen 
Anwendung. 

2. Sie können Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag gegen die Würzburger Versicherungs-AG bei 
dem zuständigen Gericht am Sitz der Würzburger 
geltend machen. Die Würzburger Versicherungs-AG 
kann Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an 
dem für Ihren Wohnsitz, Ihren Sitz oder Ihre Nieder-
lassung örtlich zuständigen Gericht geltend zu ma-
chen. 

 
10. Welche Sonderbestimmungen gelten für 

gemietete Ferienwohnungen?  
Sofern die Versicherung bei Abschluß von Mietverträgen 
für Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Ferienapparte-
ments in Hotels genommen wird, erhält Ziff. 1 Nr. 1 der 
Allgemeinen Bedingungen für die Reiserücktrittskosten-
Versicherung (ABRV 2002) folgende Fassung: 
Die Würzburger Versicherungs-AG leistet Entschädigung 
bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhauses 
oder Ferienappartements im Hotel aus einem der in Ziff. 1 
Nr. 2 „Was ist versichert?“ genannten wichtigen Gründe 
für die dem Vermieter oder einem anderen vom Versicher-
ten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten; 
 
Die übrigen Bestimmungen der AVB RRV/RABV 2004 
gelten sinngemäß. 
 
11. Anschrift der Würzburger Versicherungs-

AG 
Würzburger Versicherungs-AG 
Berliner Platz 6 
D-97080 Würzburg 
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Allgemeine Hinweise 
Subsidiaritätsklausel 
Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder 
eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflich-
tungen vor. Dies gilt insbesondere aus Leistungen aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung und Beihilfeleistungen. 
Soweit aus anderen Versicherungsverträgen Entschädi-
gung beansprucht werden kann, steht es Ihnen frei, wel-
chem Versicherer Sie den Schadenfall melden. 
 

Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen.  
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell 
und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen 
besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor miss-
bräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen 
Verfahren.  Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das BDSG (Bundesda-
tenschutzgesetz) geregelt.  Danach ist die Datenverarbei-
tung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betrof-
fene eingewilligt hat.  Das BDSG erlaubt die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, 
wenn sie im Rahmen der Zweckbestimmung eines Ver-
tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensver-
hältnissen geschieht oder soweit es zur Wahrung berech-
tigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
dem BDSG aufgenommen worden.  Diese gilt über die 
Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - 
schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jeder-
zeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen 
von Treu und Glauben unterliegt.  Wird die Einwilligungs-
erklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestri-
chen, kommt es unter Umständen nicht zu einem Ver-
tragsabschluss.  Widersprechen Sie der Datenverarbei-
tung oder streichen Sie ganz bzw. teilweise die Einwilli-
gungserklärung, kann eine Datenverarbeitung und –
nutzung in dem begrenzten, gesetzlich zulässigen Rah-
men, - zur Abwicklung Ihres Vertrages - wie im ersten 
Absatz beschrieben, erfolgen. 
 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z 
B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine 
spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtent-
bindung) voraus.  In der Lebens-, Kranken- und Unfallver-
sicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag 
auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele 
für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer  
Wir (die Würzburger Versicherungs-AG) speichern Daten, 
die für den Versicherungsvertrag notwendig sind.  Das 
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische 
Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbin-
dung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, 
z.B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines 
Arztes geführt (Vertragsdaten).  Bei einem Versicherungs-
fall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. 
auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittel-
ten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer 

Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei 
Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten). 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf 
einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken 
achten.  Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der 
Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab.  Diese 
Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versi-
cherungstechnische Angaben von uns wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre 
Personalien.  Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und 
Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die 
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.  In 
einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende 
Daten übergeben. 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicher-
te bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im 
Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des 
Wagnisses und die Schadensabwicklung wichtigen Um-
stände anzugeben.  Hierzu gehören z. B. frühere Krank-
heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über 
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, beste-
hende, abgelehnte oder gekündigte).  Um Versicherungs-
missbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den 
Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken 
bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer 
um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf 
Anfragen zu erteilen. 
 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversi-
cherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei 
Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbe-
zogenen Daten unter den Versicherern.  Dabei werden 
Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos oder Angaben zum Schaden wie 
Schadenhöhe und Schadentag. 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei der Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann 
es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren 
Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch, Anfragen an den zuständigen 
Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder 
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 
beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. sowie beim Ge-
samtverband der privaten Krankenversicherer e.V. zentra-
le Hinweissysteme.  Die Aufnahme in diese Datensamm-
lungen/Hinweissysteme erfolgt lediglich zu Zwecken, die 
mit der jeweiligen Datei verfolgt werden dürfen, also nur 
soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Beispiele: 
 
Haftpflichtversicherung:  
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von 
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungs-
missbrauchs besteht. Zweck: Risikoprüfung, Schadenauf-
klärung und -verhütung. 
Unfallversicherung: 
Meldung erheblicher Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht; Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher 
Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäu-
schung eines Unfalls oder von Unfallfolgen; vorzeitige 
Kündigung durch den Versicherer (nach Leistungserbrin-
gung oder Klageerhebung auf Leistung). 
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versiche-
rungsmissbrauch. 
Sachversicherung:  
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Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstif-
tung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Ver-
sicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und 
bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung 
weiteren Missbrauchs. 
Transportversicherung: 
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungs-
missbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reise-
gepäckversicherung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versi-
cherungsmissbrauch. 
 
5. Datenverarbeitung der Würzburger Versicherungs-

AG 
Um eine effiziente, kostengünstige und dem höchsten 
Stand der Technik entsprechende Abwicklung der Daten-
verarbeitung zu gewährleisten, ist die Würzburger Versi-
cherungs-AG auch berechtigt, externe und nicht in 
Deutschland beheimatete Dienstleister mit der Sicherung 
oder der Verwaltung der Daten zu beauftragen oder deren 
Leistungen einzubeziehen.  Die Würzburger Versiche-
rungs-AG ist dafür verantwortlich, dass die Vorschriften 
des BDSG und auch die oben skizzierten Regelungen 
eingehalten werden. Die externen Dienstleister werden 
bezüglich der Vorschriften und Vorgaben entsprechend 
geschult und deren Einhaltung wird überwacht. 
 
6. Betreuung durch Vertriebspartner 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen 
des sonstigen Dienstleistungsangebots der Würzburger 
Versicherungs-AG bzw. ihrer Kooperationspartner werden 
Sie durch einen Vertriebspartner betreut, der Sie mit Ihrer 
Einwilligung auch in sonstigen Finanzangelegenheiten 
berät oder den Sie als Versicherungsmakler mit der 
Betreuung beauftragt haben, bei Finanzdienstleistungen 
auch die betreffenden Kooperationspartner. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhält der Vertriebspartner zu diesen Zwecken von uns die 
für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus 
Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versi-
cherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum 
Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversi-
cherung können an den zuständigen Vertriebspartner auch 
Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Unsere Vertriebspartner verarbeiten und nutzen selbst 
diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genann-
ten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie 
von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten 
informiert. Jeder Vertriebspartner ist grundsätzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen (z.B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vertriebspartner wird 
Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit (z.B. durch Kündi-
gung des Vertriebspartnervertrags), regelt die Würzburger 
Versicherungs-AG Ihre Betreuung neu, sofern Sie nicht 
selbst einen anderen Vertriebspartner bestimmen; Sie 
werden darüber informiert. 
 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterung über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein 
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutz-
beauftragten der Würzburger Versicherungs-AG. Richten 
Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückver-
sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 

Verbraucherinformation sowie Informationen 
zum Vertrag 
 
Vertragsgrundlagen 
Für das Versicherungsverhältnis gelten die in dem Versi-
cherungsschein näher bezeichneten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen und sonstigen Vereinbarungen (z.B. 
Besondere Bedingungen, Zusatzbedingungen, Klauseln, 
Tarifbestimmungen).  In den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen sind insbesondere die Art, der Umfang und 
die Fälligkeit der Versicherungsleistung konkret geregelt. 
Das auf der Rückseite abgedruckte Merkblatt zur Daten-
verarbeitung ist weiterhin Bestandteil des Vertrages.  
 
Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG. Sämtli-
che Erklärungen, Mitteilungen und Anzeigen, sowie die 
Erhebung von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen 
sind an die Würzburger Versicherungs-AG unter folgender 
Adresse zu richten: 
 
Würzburger Versicherungs-AG 
Berliner Platz 6 
D-97080 Würzburg  
Tel.: +49 (0) 931 2795 0 
Fax: +49 (0) 931 2795 290 
 
Geltendes Recht 
Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 
Laufzeit des Versicherungsverhältnisses 
Die Dauer des Versicherungsvertrages ist in dem über-
sandten Versicherungsschein ausdrücklich vermerkt.  
 
Prämienhöhe und Prämienzahlungsweise 
Detaillierte Angaben über die Prämienhöhe und über die 
Prämienzahlungsweise sowie Angaben über etwaige 
Nebengebühren, Nebenkosten und die Angabe des insge-
samt zu zahlenden Betrages sind in dem Versicherungs-
schein enthalten.  
Die Folgen einer nicht rechtzeitigen Prämienzahlung erge-
ben sich aus §§ 38, 39 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG). Nach § 38 VVG kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange die erste oder einmalige Prämie 
nicht rechtzeitig gezahlt wird; darüber hinaus ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Versicherungsleistung 
frei, wenn die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles noch aussteht. 
Nach § 39 VVG ist der Versicherer bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung der Folgeprämie von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, sofern die Zahlung der Prämie angemahnt wird, 
der Versicherungsfall nach Ablauf der gesetzten Frist 
eintritt und Sie als Versicherungsnehmer in diesem Zeit-
punkt mit der Prämienzahlung im Verzug sind. Außerdem 
hat der Versicherer die Möglichkeit, nach dem Ablauf der 
Zahlungsfrist und fortbestehendem Zahlungsverzug das 
Versicherungsverhältnis fristlos zu kündigen.  Im Übrigen 
ist der Versicherer bei Verzug berechtigt, Ersatz des Ver-
zugschadens nach § 286 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB oder § 352 Han-
dels-Gesetz Buch (HGB) zu fordern. 
 
Widerrufsrecht 
Sofern der Versicherer dem Versicherungsnehmer die für 
den Vertrag geltenden Versicherungsbedingungen sowie 
eine Verbraucherinformation bei Antragstellung übergeben 
hat und ein Versicherungsvertrag mit einer längeren Lauf-
zeit als einem Jahr beantragt wird, kann der Antragsteller  
innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Unterzeichnung des 
Antrags seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Wil-
lenserklärung widerrufen. Der Widerruf wird nur wirksam, 
wenn er in Textform abgegeben wird. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufser-
klärung. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn der An-
tragsteller die Widerrufsbelehrung durch Unterschrift bes-
tätigt hat.  Der Widerruf ist zu richten an unsere Gesell-
schaft unter der oben aufgeführten Anschrift.  
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Das Widerrufsrecht besteht nicht für den Zeitraum der 
Gewährung sofortigen Versicherungsschutzes (vorläufige 
Deckung) oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt 
des Antrags für die bereits ausgeübte gewerbliche oder 
selbständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers bestimmt ist. 
Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht 
einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. 
 
Widerspruchsrecht 
Werden Ihnen die für den Vertrag geltenden Versiche-
rungsbedingungen und eine Verbraucherinformation zu-
sammen mit dem Versicherungsschein übersandt, haben 
Sie anstelle des Widerrufsrechts ein gesetzliches Wider-
spruchsrecht. 
Der Vertrag gilt auf der Grundlage des Versicherungs-
scheines, der Versicherungsbedingungen und der weiteren 
für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinforma-
tion als abgeschlossen, wenn Sie nicht innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt der vollständigen Unterlagen in Text-
form widersprechen (Absendung genügt). Das Wider-
spruchsrecht ist ausgeschlossen für die Dauer der Gewäh-
rung sofortigen Versicherungsschutzes (vorläufige De-
ckung). 
 
Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist 
die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
 
Ombudsmannverfahren 
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-
ombudsmann e.V. Damit ist für Sie als besonderer Service 
die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen und neutralen 
Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer 
Entscheidung einmal nicht einverstanden sein sollten. Sie 
müssten die Beschwerde innerhalb von acht Wochen 
einreichen. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. 
 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Tel: 01804/224424 (0,24 Euro je Anruf), Fax: 01804/22 44 
25 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) 
 
§ 6 VVG Obliegenheitsverletzung 
 
(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer 
Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls 
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die 
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann 
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung 
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versi-
cherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf 
die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versiche-
rungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr 
oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versiche-
rer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer 
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn 
die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leistung 
gehabt hat.  
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß 
eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen 
ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der 
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die 

Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.  
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei 
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein 
soll, ist unwirksam.  
 
§ 12 VVG Verjährung; Klagefrist 
 
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluß des Jah-
res, in welchem die Leistung verlangt werden kann.  
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem 
Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis 
zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versiche-
rers gehemmt.  
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb 
von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die 
Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter 
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechts-
folge schriftlich abgelehnt hat. 
 
§ 59 VVG Doppelversicherung 
 
(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren 
Versicherern versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschä-
digungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne 
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versi-
cherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass 
dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den 
Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage 
obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht 
mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.  
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Antei-
len nach Maßgabe der Beträge verpflichtet deren Zahlung 
ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmä-
ßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen ausländi-
sches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den 
das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versiche-
rer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, 
wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zur 
Ausgleichung verpflichtet ist.  
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversiche-
rung in der Absicht genommen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem 
Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung 
des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prä-
mie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher 
er diese Kenntnis erlangt. 
 
§ 60 VVG Beseitigung der Doppelversicherung; 

Minderung der Prämie 
 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 
welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne 
Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung 
geschlossen, so kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.  
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch 
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind 
jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer nur 
verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssum-
men und Prämien verlangen.  
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(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem 
Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie ver-
langt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabset-
zung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von 
der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. 
 
§ 67 VVG Gesetzlicher Forderungsübergang 
 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf 
Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der 
Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem 
Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers gel-
tend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer 
seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung 
des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versiche-
rer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem 
Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.  
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang aus-
geschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der 
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 
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